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Regenrückhaltebecken Nr. 2

Gemeinde Tutzing

Landkreis Weilheim-Schongau

Landkreis Starnberg

B2.1

B1.2

B1.2

B1.1

B1.1

B2.3

B2.4B2.3

B2.2

B2.1

8133-0053

8133-0121

8133-0037

8133-0121

8133-0036

91E0*

91E0*

91E0*

Quellennachweis / Plangrundlage

Biotopkartierungsdaten (Artenschutz- und Biotopkartierung) sowie Schutzgebietsdaten/Ökoflächen 

aus dem Bayerischen Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur, 2018)

Waldfunktionsplan Lkr. Weilheim-Schongau (BayStMLF, 1999)

Realnutzung / Biotoptypen (Bestandskartierung NRT, 2014 Kartierschlüssel Stand 2014) 

Geobasisdaten (Digitale Orthofotos): Bayer. Vermessungsverwaltung, www.geobasisdaten.de, 2018

´

Landkreis W
eilh

eim
-S

chongau

Landkreis Starnberg

Übersichtsplan 1:10.000

Konflikte

Vorübergehender Grunderwerb (geplante vorübergehende Inanspruchnahme

während der Bauzeit)

Zone der neuen mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen

Zone der bestehenden mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen

Überbauung, Versiegelung von Flächen durch die Fahrbahn 
und Straßennebenflächen (Böschungen, Sickermulden etc.)

Temporäre Behelfsumfahrung

Sonstiges

Fließrichtung

!%

Grenze des Untersuchungsgebietes

LRT 91E0*  
„Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior“ 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 13) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B1.1 

 
Baubedingte temporäre Flächeninanspruchnahme von ca. 140 m² des LRT. 
 

 
B1.2 

Baubedingte temporäre Beeinträchtigungen des LRT und seiner 
charakteristischen Art (Grauspecht) durch Lärm-, Licht und die Gefahr von 
diffusen Nähr- und Schadstoffeinträgen sowie Sedimenteintrag und optische 
Reize. 
 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

NICHT ERHEBLICH 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 13) durch andere Pläne oder Projekte 

 
B1.3 

Anlagebedingter Flächenverlust von ca. 120 m² des LRT  
(Ortsumfahrung Pähl). 
 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulativ) 

NICHT ERHEBLICH 

 

1163 Koppe (Cottus gobio) 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele (EHZ 16) durch das geprüfte Vorhaben 

 
B2.1 

Baubedingte temporäre Flächeninanspruchnahme von potenziellen Teilhabitaten 
der Koppe. 
 

 
B2.2 

Baubedingte temporäre Beeinträchtigungen der Koppe und ihrer Habitate durch 
die Gefahr von Schadstoffeinträgen. 
 

 
B2.3 

 
Gefahr von baubedingten Individuenverlusten. 
 

 
B2.4 

Baubedingte Verschlechterung der Wandermöglichkeiten (Barrierewirkung) der 
Koppe durch die Behelfsbrücke infolge Änderung der Standortbedingungen unter 
der Brücke (z. B. Belichtung). 

Gesamtbeeinträchtigung der Erhaltungsziele (kumulativ) 

NICHT ERHEBLICH 

 

Flächeninanspruchnahme LRT 91E0* innerhalb der amtlichen Schutzgebietsabgrenzung

")B1.1

Art der Beeinträchtigung

!( Baubedingte Beeinträchtigung

Anlagebedingte Beeinträchtigung

B1.1

(innerhalb des Schutzgebietes)
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele

B.1.1 Beeinträchtigungsnummer

Beschreibung der Beeinträchtigungen

Einstufung der Erheblichkeit

Erheblich

Nicht erheblichNicht erheblich

Erheblich

Lebensraumtyp nach Anhang I/ Tierart nach Anhang II FFH-RL

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch das geprüfte Vorhaben

B1.2

B1.1

.............. ........ ......... .

B1.3

Beschreibung der Beeinträchtigung

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNG DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV)

ERHEBLICH

NICHT ERHEBLICH

.............. ........ ......... .

ERHEBLICH

Landkreisgrenze

Nutzungstypen

Fließgewässer

Äcker/Felder

Grünland

Ufersäume, Säume, Ruderal- und Staudenfluren

Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkulturen

Laub(misch)wälder

Siedlungsbereich, Industrie-, Gewerbe- und Sondergebiete

Verkehrsfläche

Nadel(misch)wälder

Deutlich veränderte FließgewässerF13

Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter SegetalvegetationA11

Intensivgrünland (genutzt)G11

Intensivgrünland, brachgefallenG12

Mäßig extensiv genutztes, artenarmes GrünlandG211

Mäßig extensiv genutztes, artenreiches GrünlandG212

Artenarme Säume und StaudenflurenK11

Einzelbäume/Baumreihen/Baumgruppen mit überwiegend 
einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Ausprägung

B312

Sonstige gewässerbegleitende Wälder, junge AusprägungL541

Sonstige gewässerbegleitende Wälder, mittlere AusprägungL542

Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, junge AusprägungL61

Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, mittlere AusprägungL62

Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, junge AusprägungN711

Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere AusprägungN712

Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, alte AusprägungN713

Sondergebiete (inkl. typischer Freiräume)X3

Gebäude der Siedlungs-, Industrie- und GewerbegebieteX4

Verkehrsflächen des Straßen- und Flugverkehrs, versiegeltV11

Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen
(Grünflächen)

V51

Gebüsche/Hecken stickstoffreicher, ruderaler StandortB116

Gemeindegrenze

Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet DE 8033-371 
Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie

Wälder

Prioritärer Lebensraum91E0*

§30Nicht oder gering veränderte FließgewässerF15-FW00BK -

-R123-VH00BK Sonstige Wasserröhrichte §30

R111-GR00BK -Schilf-Landröhrichte §30

- -B112-WH00BK Mesophile Gebüsche/Hecken

- -B212-WO00BK
Feldgehölze mit überwiegend einheimischen, standortgerechten
Arten, mittlere Ausprägung

Laub(misch)wälder

Fließgewässer

Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkulturen

91E0*Weichholzauenwälder, junge bis mittlere Ausprägung §30L521-WA91E0*

-L542-WN00BK Sonstige gewässerbegleitende Wälder, mittlere Ausprägung -

Grünland

91E0*Weichholzauenwälder, alte Ausprägung §30L522-WA91E0*

L541-WN00BK -Sonstige gewässerbegleitende Wälder, junge Ausprägung -

Fließgewässer

Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkulturen (trockenwarmer Standorte)

Laub(misch)wälder (feuchter bis nasser Standorte)

Röhrichte und Großseggenriede

Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen
(Gehölzbestände)

V51

Artenarme Säume und Staudenfluren (Rodungsfläche im Wald)K11

Gesetzlich geschützte Biotop- und Lebensraumtypen
Schutz nach 

§ 30 BNatSchG FFH

Potentielle Vorkommen von Arten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie 
ohne Fundpunkt oder Kartiernachweis (lt. Standarddatenbogen)

Koppe, Groppe  (Cottus gobio)

Auen-Wälder mit (Alnus glutinosa) und  (Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*

Flurgrenze

Sonstige wichtige gebietsbezogene Informationen

!
!

! ! !

!
!

!!!! Wasserschutzgebiet (amtlich festgesetzt oder vorgeschlagen)

Landschaftsschutzgebiet gem. § 26 BNatSchG!(L

Biotop der amtlichen Biotopkartierung mit Nummer8133-0036

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung laut FFH-Richtlinie
(Natura 2000): DE 8033-371 "Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See" 

FFH-VP für das Gebiet DE 8033-371

Lebensraumtypen und Arten / 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele

bearbeitet

geprüft

gezeichnet

KH/IS/MW

Narr

Datum Name

04/2019

04/2019

04/2019

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern Unterlage/ Blatt-Nr.:

Maßstab: 1:1.000/ 1:10.000PROJIS-Nr.:

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B2/ Abs.700 St.0+000 - Abs.730 St.1,052

Staatliches Bauamt Weilheim

FESTSTELLUNGSENTWURF

B2
Ausbau Wielenbach - Pähl

Bau-km 0+000 - 2+450

aufgestellt:

Staatliches Bauamt Weilheim

Weilheim, den 10.04.2019

Fritsch, Ltd. Baudirektor

Staatliches Bauamt Weilheim

Münchener Str. 39

82362 Weilheim

Tel.: 0881/990-0, Fax: 0881/990-100, E-Mail: poststelle@stbawm.bayern.de

bearbeitet

geprüft

gezeichnet

04/2019

PSP Nr.: 

Projekt: B2_nördlich_WM_RE2012

19.2.3/ 1 von 1

Art der ÄnderungNr. Datum Zeichen

Proj.-Nr. N1250

KH/IS/MW

04/2019

04/2019

Welker

Welker

Hoyer


